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Vernehmlassung zur Änderung des Personalrechts im Besoldungsbereich 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns mit Schreiben vom 31. Mai 2010 die Möglichkeit gegeben, uns zur 
Änderung des Personalrechts im Besoldungsbereich zu äussern. Die CVP Kanton 
Luzern dankt für die Möglichkeit zur Meinungsabgabe und nimmt diese gerne wahr.  
 
Die CVP nimmt zur Kenntnis, dass mit dem vorliegenden Entwurf ein parlamentari-
scher Auftrag erfüllt wird. Am 10. März 2009 wurde die Motion M 325 über den Ver-
zicht auf den Luzerner Index überwiesen. Die CVP-Fraktion unterstützte den Verzicht 
im Kantonsrat nahezu einstimmig. Unsere Fraktionssprecherin führte damals (in Aus-
zügen) aus: „Im Kanton Luzern wird das Lohnniveau sowohl linear als auch individuell 
angepasst. Weil die individuelle Anpassung aber nicht im [Luzerner] Index erscheint, 
entsteht eine Differenz zwischen dem Luzerner Index und dem Landesindex der Kon-
sumentenpreise. Dabei handelt es sich um eine systembedingte Differenz. […] Der 
Luzerner Index ist unnötig und verwirrend.“  
 
Es gibt unseres Erachtens keine neue Erkenntnis, die es rechtfertigt, auf den Ent-
scheid der CVP-Fraktion zurückzukommen.  
 
Wir bedanken uns noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
CVP Kanton Luzern 
 
 
sig. Martin Schwegler      sig. Adrian Bühler 
Präsident       Parteisekretär 
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